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Für ihre erkrankten Mitarbeiter haben die Arbeit-
geber im Jahr 2017 insgesamt 59,8 Milliarden Euro 
an Entgelten und Sozialversicherungsbeiträgen ge-
zahlt – Tendenz steigend. Angesichts einer zuletzt 
annähernd konstanten Fehlzeitenquote werden die 
Kosten vor allem durch den Beschäftigungsboom 
und die Gehaltsentwicklung getrieben.

Ab dem 1.1.2019 wird der Beitragssatz zur Gesetzlichen 
Krankenversicherung (GKV) zwischen Arbeitnehmern 
und Arbeitgebern hälftig geteilt. Damit entfällt der Zu-
satzbeitrag für die Mitglieder gesetzlicher Kassen. Für 
die Arbeitgeber bedeutet dies – unter der Annahme kon-
stanter Bruttolöhne – eine zusätzliche Belastung von 
anfänglich rund 5 Milliarden Euro pro Jahr (Schätzung 
auf Basis des Sozialbudgets 2017, Tabelle III-1; BMAS, 
2018a). Dabei tragen sie auch ohne Beitragssatzparität 
einen höheren Anteil an den Kosten im Krankheitsfall, 
ist doch neben der medizinischen Behandlung auch die 
Entgeltfortzahlung in den Blick zu nehmen (BDA, 2017).

Fehlt ein Mitarbeiter krankheitsbedingt, zahlt der Arbeit-
geber das volle Gehalt für bis zu sechs Wochen (§3 EFZG) 
– erst danach springt die gesetzliche Krankenkasse des 
Mitarbeiters ein. Das Krankengeld beträgt allerdings nur 
70 Prozent des regelmäßigen Bruttoentgelts (§47 SGB V). 
Mehrere kürzere Fehlzeiten, die auf dieselbe Erkrankung 

zurückzuführen sind, werden innerhalb von zwölf Mo-
naten summiert. Bei jeder anderen Erkrankungsursache 
beginnt die sechswöchige Fortzahlungsfrist von neuem. 
Das Entgelt wird auch während des Mutterschutzes ge-
zahlt (§ 19 MuSchG), also sechs Wochen vor dem errech-
neten Entbindungstermin sowie acht Wochen nach der 
Geburt.

Die Höhe der Aufwendungen dokumentiert das Bundes-
sozialministerium im jährlich erscheinenden Sozialbud-
get (BMAS, 2018). Demnach mussten die Arbeitgeber im 
Jahr 2017 schätzungsweise 52,1 Milliarden Euro für die 
Fortzahlung der Gehälter aufwenden, davon 49,9 Milliar-
den Euro für ihre erkrankten Mitarbeiter. Das Sozialbud-
get weist allerdings nur Bruttoentgelte aus und greift 
damit zu kurz. Denn die Arbeitgeber zahlen neben dem 
Gehalt auch ihren darauf entfallenden Beitragsanteil zur 
gesetzlichen Sozialversicherung.

Der Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung kann je-
doch nicht einfach mit dem anteiligen Beitragssatz hoch-
gerechnet werden. Denn Sozialbeiträge werden nur auf 
Entgelte bis zur Beitragsbemessungsgrenze gezahlt, da-
rüber hinaus reichende Entgeltbestandteile bleiben bei-
tragsfrei. Näherungsweise kann der beitragsfreie Anteil 
an der Gehaltssumme mithilfe der Versichertenstatistik 
der Gesetzlichen Rentenversicherung geschätzt werden 
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(Deutsche Rentenversicherung, 2018). Dabei wird unter-
stellt, dass Unternehmen für privat krankenversicherte 
Mitarbeiter einen Arbeitgeberzuschuss zahlen, der dem 
Beitrag für freiwillige GKV-Mitglieder entspricht. Darüber 
hinaus zahlen die Arbeitgeber den Beitrag zur gesetzli-
chen Unfallversicherung, der für die Unternehmen der 
Gewerblichen Wirtschaft als durchschnittlicher Prozent-
satz aus Beitragssoll und Entgeltsumme geschätzt wird 
(DGUV, 2018).

Für die krankheitsbedingt ausfallenden Mitarbeiter sind 
so im Jahr 2017 geschätzt 9,9 Milliarden Euro an Arbeit-
geberbeiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung hin-
zuzurechnen. In der Summe zahlten die Arbeitgeber also 
59,8 Milliarden Euro. Innerhalb eines Jahrzehnts haben 
sich damit die Aufwendungen für Entgeltfortzahlung im 
Krankheitsfall nahezu verdoppelt. (Für Zeiten des Mut-
terschutzes summierten sich Entgeltfortzahlung und Ar-
beitgeberbeiträge auf weitere 2,7 Milliarden Euro.)

Seit 2006, dem Jahr mit einem historisch tiefen Kran-
kenstand, ist der Aufwand für die Entgeltfortzahlung 
stetig gestiegen. Diese Entwicklung wird häufig den hö-

heren Fehlzeiten zugeschreiben. Die sind aber zuletzt, 
das heißt seit 2014 kaum noch gestiegen (BKK-Dach-
verband, 2018, 40). Eine annähernd unveränderte 
Krankenstandquote bedeutet aber bei einem höheren 
Beschäftigungsstand, dass absolut mehr Mitarbeiter er-
kranken. Zusammen mit den jährlichen Gehaltsentwick-
lungen treibt dies die Aufwendungen für die Entgeltfort-
zahlung auf Rekordhöhen.

Literatur

BDA – Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeber-
verbände, Festschreibung des Arbeitgeberanteils in 
der Krankenversicherung beibehalten, Oktober 2017, 
https://www.arbeitgeber.de/www/arbeitgeber.nsf/
res/73F7B16044855642C12581C90051D6B7/$file/Po-
Pa-ArbeitgeberanteilGKV.pdf [18.12.2018]

BKK Dachverband, 2018, Gesundheitsreport 2018,  
https://www.bkk-dachverband.de/publikationen/
bkk-gesundheitsreport.html [18.12.2018]

Arbeitgeberaufwendungen für die Entgeltfortzahlung im
Krankheitsfall
in Milliarden Euro

22,622,6
27,927,9

34,734,7 36,336,2 37,337,3
40,940,9

45,845,8
49,949,9 50,150,1

53,153,0
57,157,1 59,859,8

Sozialversicherungsbeiträge der Arbeitgeber bei Krankheit Bruttoentgeltfortzahlung Krankheit

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 *2016 **2017

*2016: vorläufig, **2017: geschätzt; Sozialversicherungsbeiträge der Arbeitgeber: einschließlich gesetzliche Unfallversicherung.
Quellen: BMAS, 2017; Deutsche Rentenversicherung, 2017; eigene Berechnungen



Institut der deutschen Wirtschaft

BMAS – Bundesministerium für Arbeit und Sozia-
les, 2018a, Sozialbudget 2017, https://www.bmas.
de/SharedDocs/Downloads/DE/PDF-Publikationen/
a230-17-sozialbudget-2017.pdf;jsessionid=9B404CD-
D1E07F07841457CF70A7C6E4D?__blob=publicationFi-
le&v=2 [18.12.2018]

BMAS, 2018b, Tabelle III-2 des Sozialbudgets 2017, Re-
ferat Ib3 „Demografie, Sozialbudget, Finanzierungsrech-
nungen zu Sozialleistungen“ [28.11.2018]

Deutsche Rentenversicherung, 2018, Versicherte. Ak-
tiv Versicherte. Versicherungspflichtig Beschäftigte im 
Berichtsjahr (einzelne Jahre von 1999-2014). Vertei-
lung nach Alter am Jahresende (Altersgruppen) sowie 
nach Verteilung nach Klassen (2.500 Euro) erzielter 
Jahresentgelte, Berichtsjahr 2014, http://forschung.
deutsche-rentenversiche-rung.de/ForschPortalWeb/
view3sp.jsp?viewName=statakt_Versicherteaktiv+Ver-
sicherte&viewCaption=Statistiken - Versicherte - Aktiv 
Versicherte&chmenu=ispvwNavEntriesByHierarchy237 
[6.12.2018]

DGUV – Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung Spit-
zenverband, 2018, Geschäfts- und Rechnungsergeb-
nisse der Gewerblichen Berufsgenossenschaften und 
Unfallversicherungsträger der öffentlichen Hand, 2017, 
Paderborn

EFZG – Entgeltfortzahlungsgesetz, Gesetz über die Zah-
lung von Arbeitsentgelt an Feiertagen und im Krank-
heitsfall vom 26. Mai 1994, zuletzt geändert am 23. Juli 
2015, Bundesgesetzblatt Jg. 2015 Teil I Nr. 30, S. 1211-
1244

MuSchG – Mutterschutzgesetz, Gesetz zum Schutz von 
Müttern bei der Arbeit, in der Ausbildung und im Studi-
um vom 24. Januar 1954, zuletzt geändert am 23. Mai 
2017, Bundesgesetzblatt JG. 2017 Teil I Nr. 30, S. 1228-
1244

SGB V - Sozialgesetzbuch V, Gesetzliche Krankenversi-
cherung, https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_5/ 
[18.12.2018]

Institut der deutschen Wirtschaft


